Informationen der Schulberatung

Qualifizierender Hauptschulabschluss als Externer (Gymnasium)

Voraussetzungen: 

Bewerber/innen aus dem Gymna​sium, müssen mindestens Jahrgangsstufe 9 besuchen.
Antrag und Termin: 

Die Bewerber/innen müssen den Antrag unter Angabe der von ihnen gewählten Fächer (s. 4.) bis zum 1. März an der Hauptschule stellen, in deren Sprengel sie ihren gewöhnlichen Auf​enthalt haben. Später eingehende Anträge können nur in begründeten Ausnahmefällen berück​sichtigt werden. Es empfiehlt sich, spätestens nach dem Zwischenzeugnistermin im Februar Verbindung mit der zuständigen Hauptschule aufzunehmen, um sich vormerken.

Ablauf der Prüfung: 

Die externen Bewerber/innen nehmen an der besonderen Leistungsfeststellung teil, die zum üblichen Termin (ca. Ende Juni/Anfang Juli) für die Schüler/innen der betreffenden Hauptschule durchgeführt wird (mindestens sechs Vormittage). Praktische Prü​fungen finden meist in der Zeit zwischen den Pfingstferien und dem ersten Tag der schriftlichen Prüfung statt. Schüler/innen des Gymnasiums müssen sich rechtzeitig vom dortigen Unterricht beurlauben lassen. 

Umfang der Prüfung: 

Für jede(n) Teilnehmer/in ergeben sich 6 Prüfungsfächer.
Für alle Teilnehmer/innen zentral gestellt und verbindlich: 

1. Deutsch 

2. Mathematik 

3. Wirtschafts- und Rechtslehre für Gymnasiasten (Lehrplan der Jahrgangsstufe 9) 

Dazu für jede(n) Teilnehmer/in nach Wahl: 
4. Englisch oder Physik/Chemie/Biologie (PCB) oder Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) 

5. Eines der Fächer Religionslehre, Ethik, Sport, Kunst, Musik, Informatik, Werken/Textiles Gestalten, Kurzschrift. (Externe Bewerber/innen wählen aus dem Bereich 5 zwei Fächer. Es können nur Fächer gewählt werden, die an der die Prüfung ab​nehmenden Schule Unterrichtsfach sind.). 

Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache (Ausländer/innen und Aussiedler/innen)  können auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten wählen: 

a) an Stelle von Englisch: Muttersprache, wenn muttersprachlicher Unterricht in Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbokroatisch, Spanisch oder Türkisch besucht wird; 

b) an Stelle von Deutsch: Deutsch als Zweitsprache. 

Ablauf der Prüfung: 

Die externen Bewerber/innen nehmen an der besonderen Leistungsfeststellung teil, die zum üb​lichen Termin (ca. Ende Juni/Anfang Juli) für die Schüler/innen der betreffenden Hauptschule durchgeführt wird und mindestens sechs Vormittage beansprucht. Praktische Prüfungen finden erfahrungsgemäß in der Zeit zwischen den Pfingstferien und dem ersten Tag der schriftlichen Prüfung statt. Teilnehmer/innen des Gymnasiums müssen sie sich rechtzeitig beurlauben lassen. 
Benotung: 

Der qualifizierende Hauptschulabschluss ist erreicht, wenn der/die Teilnehmer/in in den Fächern der besonderen Leistungsfeststellung eine Gesamtbewertung von mindestens 3,0 erzielt hat. Die Notensumme wird durch 9 geteilt; die zweite Kommastelle bleibt unberücksichtigt. Die Aufgaben im Fach Wirtschafts- und Rechtslehre werden von zwei Lehrkräften des Gymnasiums bewertet. Über den Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses erhält der/die Prüfungsteilneh​mer/in ein besonderes Zeugnis. 

[Quelle: §§ 31 ff. VSO]
